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Regeste

Wegweisung und Wegweisungsvollzug (Beschwerde gegen Wiedererwägungsentscheid)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet gemäss Art. 105 AsylG auf dem Gebiet des
Asyls in der Regel endgültig über Beschwerden gegen Verfügungen des SEM (vgl. zur
Ausnahme Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist ausserdem zuständig für die Revision von Urteilen, die es in seiner
Funktion als Beschwerdeinstanz gefällt hat (vgl. BVGE 2007/21 E. 2.1). Das Verfahren
richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes
bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.2
Gemäss Art. 45 VGG gelten für die Revision von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts
die Art. 121-128 BGG sinngemäss. Nach Art. 47 VGG findet auf Inhalt, Form und
Ergänzung des Revisionsgesuches Art. 67 Abs. 3 VwVG Anwendung.

E. 1.3
Das Revisionsgesuch ist ein ausserordentliches Rechtsmittel, das sich gegen einen
rechtskräftigen Beschwerdeentscheid richtet. Wird das Gesuch gutgeheissen, beseitigt dies
die Rechtkraft des angefochtenen Urteils, und die bereits entschiedene Streitsache ist neu zu
beurteilen (vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 5.36).

E. 1.4
Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123
BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten
Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen
Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 46 VGG). Das
Verlangen einer neuen Würdigung der Vorbringen stellt ebenfalls kein Revisionsgrund dar,
sondern ist als appellatorische Kritik zu werten.

E. 1.5
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Besetzung mit drei Richterinnen oder
Richtern (Art. 21 Abs. 1 VGG), sofern das Revisionsgesuch nicht in die Zuständigkeit des
Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin fällt (vgl. Art. 23 VGG).

E. 2



Vorab ist festzuhalten, dass das SEM die Eingabe der Gesuchstellerin vom 4. Februar 2016
fälschlicherweise als Wiedererwägungsgesuch entgegengenommen hat. Da es sich beim
Wiedererwägungsgesuch als Rechtsbehelf um ein gegenüber dem Revisionsgesuch
subsidiäres "Rechtsmittel" handelt, hätte es das Gesuch zuständigkeitshalber zur
Behandlung ans Bundesverwaltungsgericht überweisen müssen. Mit Zwischenverfügung
vom 17. März 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der funktionellen
Unzuständigkeit die Nichtigkeit der Verfügung des SEM vom 15. Februar 2016 fest. Aus
dem verfahrensrechtlich fehlerhaften Verlauf des anhängig gemachten ausserordentlichen
Verfahrens sind der Gesuchstellerin indes keine Nachteile entstanden. Vielmehr wurden
durch die nachträgliche Entgegennahme der Eingaben vom 4. und 21. Februar 2016 als
Gesuch um Revision des Urteils vom 22. Januar 2016 sowie der Einräumung der
Gelegenheit zur Verbesserung in revisionsrechtlicher Hinsicht die Verfahrensrechte der
Gesuchstellerin vollständig gewahrt. Nachgehend sind demnach die Eingaben unter
revisionsrechtlichem Blickwinkel zu prüfen.

E. 3
Der Antrag der Gesuchstellerin, es sei ein psychologisches Gutachten anzuordnen ist
abzuweisen, da Verfahren im Rahmen ausserordentlicher Rechtsmittel nicht vom
Untersuchungsgrundsatz beherrscht sind und der gesuchstellenden Person eine
Substantiierungspflicht zukommt (vgl. BVGE 2007/21 E 8.1).

E. 4.1
Im Revisionsgesuch ist insbesondere der angerufene Revisionsgrund anzugeben und die
Rechtzeitigkeit des Revisionsbegehrens im Sinne von Art. 124 BGG darzutun.

E. 4.2
Mit der nachträglichen Geltendmachung einer Vergewaltigung durch ihren Ehemann im
Jahr (...) brachte die Gesuchstellerin sinngemäss vor, es lägen neue erhebliche Tatsachen
vor, welche geeignet seien, zu einer Neueinschätzung der ursprünglichen, den
Wegweisungsvollzug betreffenden Entscheidung zu führen. Die seitens ihrer Eltern
vermutete Vergewaltigung sei nämlich ein Grund dafür, dass es nicht zutreffe, dass sie bei
ihnen unterkommen könne; sie seien ihr immer noch böse. Vorliegend machte die
Gesuchstellerin demnach den Revisionsgrund neuer Tatsachen (Art. 123 Abs. 2 Bst. a
BGG) geltend. Da die Gesuchstellerin vorbringt, das Ausmass ihrer psychischen
Erkrankung sei ihr erst mit dem Erhalt des bundesverwaltungsgerichtlichen Entscheids am
22. Januar 2016 bewusst geworden, ist von der Rechtzeitigkeit auszugehen (Art. 124 Abs. 1
Bstb. d BGG). Auf das Revisionsgesuch ist einzutreten.

E. 5.1
Im Allgemeinen gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im
ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können, nicht als Revisionsgründe
(Art. 46 VGG). Erhebliche Tatsachen beziehungsweise entscheidende Beweismittel bilden
nur dann einen Revisionsgrund, wenn sie vor dem in Revision zu ziehenden Entscheid
entstanden sind, in früheren Verfahren aber nicht beigebracht werden konnten (vgl. Art. 123
Abs. 2 Bst. a BGG), weil sie der gesuchstellenden Person damals nicht bekannt waren
beziehungsweise trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt sein konnten oder ihr die
Geltendmachung oder Beibringung aus entschuldbaren Gründen nicht möglich war (vgl.
BGE 134 III 47 E. 2.1 sowie, zu Art. 66 Abs. 3 VwVG, Entscheidungen und Mitteilungen
der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 27 E. 5a f.). Unter



Umständen können Gefühle von Schuld und Scham sowie die vom Opfer entwickelten
Selbstschutz-Mechanismen dazu führen, dass gewisse Ereignisse - namentlich eine erlittene
Vergewaltigung oder Folterung - erst im Stadium eines ausserordentlichen Verfahrens
erwähnt werden können, so dass ein Wiedererwägungs- oder Revisionsgesuch nicht allein
mit der Begründung, dieses Vorbringen hätte im ordentlichen Verfahren geltend gemacht
werden können, abgewiesen werden darf; die Würdigung einer solchen neuen Tatsache
setzt indes voraus, dass der Sachverhalt aufgrund der übrigen Elemente der Akten bezogen
auf das neue Vorbringen insgesamt als glaubhaft erscheint (vgl. BVGE 2009/51 E. 4.2.3
m.w.H.). Die neue Tatsache muss sodann erheblich sein, nämlich geeignet, die
tatbeständliche Grundlage des Entscheides zu ändern und bei zutreffender rechtlicher
Würdigung zu einem anderen, für die gesuchstellende Partei günstigeren Ergebnis zu
führen (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 5.51, m.w.H.).

E. 5.2
Solche Umstände sind vorliegend nicht gegeben. So bringt die Gesuchstellerin keine
nachvollziehbaren Gründe vor, weshalb sie die nun geltend gemachte Vergewaltigung nicht
bereits im ordentlichen Verfahren hätte vorbringen können, zumal sich die von ihr
dargelegte Begründung, weshalb sie es damals weder der kosovarischen Polizei noch ihrer
Familie habe erzählen können, nicht auf das Asylverfahren in der Schweiz übertragen lässt.
Zudem wurden die damaligen Anhörungen durch eine weibliche Befragerin und eine
weibliche Dolmetscherin durchgeführt (vgl. Protokolle im SEM-Dossier: A34/6 und
A36/13), weshalb auch nicht von besonderen Erschwernissen im Zusammenhang mit der
Befragungssituation ausgegangen werden kann. Im Übrigen erscheint die nunmehr geltend
gemachte Vergewaltigung auch nicht als erheblich, zumal die Vorinstanz in der Verfügung
vom 13. November 2015 ausführlich zu den Übergriffen ihres damaligen Ehemannes
Stellung genommen hat und zu Recht zum Schluss kam, dass im Kosovo grundsätzlich
polizeiliche Strukturen und Rahmenbedingungen für die Verfolgung von Gewalt und
sexuellen Übergriffen vorhanden seien (vgl. Verfügung des SEM S. 4). Entsprechend ist
nicht davon auszugehen, dass der Gesuchstellerin aufgrund ihres nachträglichen
Vorbringens Verfolgung oder menschenrechtswidrige Behandlung droht und damit ein
völkerrechtliches Wegweisungshindernis besteht (vgl. dazu EMARK 1995 Nr. 9 E. 7, insb.
7f und g; bestätigt in BVGE 2013/22 E. 5.4). Nachdem die Gesuchstellerin in der Eingabe
vom 23. März 2016 ausführt, sie sei damals zusammen mit ihrem Lebensgefährten in die
Schweiz eingereist und dieser habe sie kurz nach der Ankunft verlassen, entzieht sie ihrem
Vorbringen, sie sei aufgrund der Probleme mit ihrem Ehemann geflüchtet und ihre Eltern
seien deswegen immer noch böse auf sie, weshalb sie nicht in ihr Elternhaus zurückkehren
könne, gänzlich die Grundlage.

E. 5.3
Was die Ausführungen der Gesuchstellerin in der ergänzenden Eingabe vom 23. März 2016
betreffen, ist sodann festzuhalten, dass sich diese durchwegs auf ihre gesundheitliche
Situation beziehen und revisionsrechtlich unwesentlich sind. Der Gesundheitszustand der
Gesuchstellerin stellt nämlich offensichtlich keine neue Tatsache im Sinne des
Revisionsgrundes von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG dar, denn die psychischen Probleme der
Gesuchstellerin waren zum Zeitpunkt des Urteils am 22. Januar 2016 aktenkundig und
wurden sowohl vom SEM (vgl. Verfügung des SEM S. 6 f.) als auch vom
Bundesverwaltungsgericht gewürdigt (vgl. Urteil E-8238/2015 S. 7). Im ordentlichen
Verfahren wurde insbesondere auf die funktionierende medizinische Infrastruktur im



Kosovo verwiesen. Vor diesem Hintergrund ist der vollständigkeitshalber auch darauf
hinzuweisen, dass soweit die Gesuchstellerin eine Verschlechterung ihres
Gesundheitszustandes geltend macht, keine Revisionsgründe vorliegen und das
Bundesverwaltungsgericht nicht gehalten ist, allfällige diesbezüglich nachträglich
entstandene Beweismittel von Amtes wegen der Vorinstanz zur wiedererwägungsweisen
Prüfung zu überweisen (vgl. BVGE 2013/22 E. 3-13). Sofern die Gesuchstellerin
schliesslich ganz allgemein darauf verweist, im ordentlichen Verfahren sei der falsche
Schluss gezogen worden, die Gesuchstellerin verfüge in Kosovo sowohl über ein soziales
Umfeld als auch über eine Unterkunft, handelt es sich um rein appellatorische Kritik, die in
revisionsrechtlicher Hinsicht nicht relevant ist.

E. 5.4
Die vorgebrachten neuen Tatsachen sind, soweit es sich überhaupt um solche handelt, damit
im Ergebnis revisionsrechtlich nicht erheblich. Das Gesuch um Revision des Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts E-8238/2015 vom 22. Januar 2016 ist demzufolge abzuweisen.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 1200.- der Gesuchstellerin
aufzuerlegen (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Der am 4. März 2016 eingegangene Kostenvorschuss wird zur
Deckung der Verfahrenskosten verwendet. (Dispositiv nächste Seite)
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